
Quelle RASt 06, Bild 77: Einsatzbereiche von Überquerungsanlagen an zweistreifigen Straßen mit Fahrbahnbreiten unter 8,50 m

Anlage 1 zur Vorlage 05 - 16 1850/2019

281 KFZ/h

12 Fußgänger oder Radfahrer pro Stunde
50 km/h

Fazit: Keine Maßnahme erforderlich


